
1. Aufgaben des Stiftungsrates 
 
1.1 Der Stiftungsrat hat die Oberleitung der Stiftung. Er entscheidet insbesondere über die 

Strategie, die Organisation inkl. Auslagerung von Aktivitäten, die Ausgestaltung des 
Rechnungswesens, die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Produkte- und Finanzpolitik. 

1.2 Er schliesst den Vertrag mit der jeweiligen Führung der Geschäftsstelle ab und 
überwacht deren Tätigkeit. 

1.3 Er erlässt alle notwendigen Reglemente und Weisungen. 
1.4. Er legt die Prüfungsordnungen der Schule und die Organisation der Geschäftsstelle 

fest. 
1.5 Er legt alle Entschädigungen inkl. Spesen von Kommissionen und Stiftungsrat fest. 
1.6 Er wählt die notwendigen Kommissionen. 
1.7 Er wählt die Leitung der Geschäftsstelle. 
1.8 Er wählt die Revisionsstelle und legt die Zeichnungsberechtigung fest. 
1.9 Er stellt Antrag der Aufsichtsbehörde über die Verlegung des Sitzes der Stiftung. 
1.10 Er genehmigt das Jahresbudget, den Jahresbericht und nimmt die revidierte 

Jahresrechnung ab. 
1.11 Er übt die Aufsicht über den Berufsbildungsfonds aus.  
1.12 Er bewilligt Beiträge an branchenspezifische Veranstaltungen wie  Berufsmessen und 

Dentalmessen etc. 

 


